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Entwicklung der personellen Ressourcen

Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz – 

Beschäftigtenzahlen 1996 - 2014

Die Verwaltung für Ländliche Entwicklung baut seit 1998 
aufgrund verschiedener Reformen der Bayerischen Staats-
regierung Personal ab. Die Zielgröße von 1088 Stellen soll 
bis 2019 erreicht werden.

Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz hat eine Sollausstattung von 135 Stellen, dies entspricht inklusive der 
Teilzeitbeschäftigten rund 150 Mitarbeitern. Derzeit sind 124,54 Stellen besetzt (Stand 01.01.2014).

Personalabbau Gesamtverwaltung

Stellenanteile
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So können sich ländliche kommunen gegenseitig ergänzen 
und gemeinsam ihre Standortqualität steigern

Mit der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) werden 
Gemeinden unterstützt, ihre Zukunft gemeinsam mit den 
Nachbargemeinden zu gestalten. Begleitet und gefördert 
durch das Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz koope-
rieren bereits rund 63 Gemeinden in 10 Gemeindeallianzen. 
Gemeinsam gestalten sie ihren Standort attraktiv und le-
benswert und stellen sich aktuellen Herausforderungen wie 
dem demografischen Wandel, der Energiewende oder dem 
vorbeugenden Hochwasserschutz.

Bei einer Integrierten Ländlichen Entwicklung werden öko-
nomische, ökologische und soziale Potenziale der Dörfer, 
Kulturlandschaft, Infrastruktur, Grund- und Nahversorgung, 
Kultur und des Gemeinschaftslebens in Wert gesetzt oder 
neu erschlossen. Entscheidend sind nicht sektorale Zustän-
digkeiten von Verwaltungen, sondern die umfassenden Zu-
ständigkeiten und Handlungsfelder der Gemeinden. 

Unabhängig von Ressortzuständigkeiten erarbeiten des-
halb die kooperierenden Gemeinden, unterstützt durch 
die Ländliche Entwicklung, ein Integriertes Ländliches 
Entwicklungskonzept (ILEK) mit ihren übergemeindlichen  
Entwicklungsstrategien, um

S  die Dörfer und die Kulturlandschaft für Jung und Alt 
mit einer attraktiven Lebens- und Wohnqualität und 
guten Beschäftigungsperspektiven in Wert zu setzen, 

S  die Grund- und Nahversorgung zu verbessern und kom-
munale Dienstleistungs- und Versorgungseinrichtungen 
gemeinsam nutzen zu können, 

S  die erforderliche Infrastruktur bedarfsgerecht zu verbessern, 
S  die Dörfer durch Innenentwicklung zu stärken, die 

Siedlungsstruktur zukunftsgerecht zu entwickeln und 
bauliche Leitbilder zu erstellen, 

S  dem Flächenverbrauch und der Oberflächenversiegelung 

im kommunalen, privaten und gewerblichen Bereich 
entgegenzuwirken und leer stehende und leer fallende 
Bausubstanz zu revitalisieren, 

S  zeitgemäße Landnutzungskonzepte unter Berücksichti-
gung von Biodiversität, wirksamem Biotopverbund und 
der Erhaltung und Aufwertung der Ressource Kultur-
landschaft zu erstellen, 

S  die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft zu ver-
bessern sowie neue Arbeitsplatzpotenziale innerhalb 
der kommunalen Allianz, vor allem durch die Belebung 
regionaler Kreisläufe, zu entwickeln, 

S  zusätzliche Wertschöpfung durch Tourismus zu er-
schließen und die Attraktivität von Kultur-, Freizeit- 
und Erholungseinrichtungen zu steigern, 

S  mit Verdichtungsräumen und Metropolregionen zusam-
menzuarbeiten und wirtschaftliche Verbindungen zu 
erschließen sowie Stadt-Land-Partnerschaften stärken, 

S  mit gemeinsamen Konzepten weiträumig die topogra-
fischen Möglichkeiten zur Wasserrückhaltung in der 
Landschaft zu nutzen, 

S  den Klimaschutz durch den Einsatz erneuerbarer Energi-
en zu stärken und die Energieeffizienz zu verbessern und 
so zur Unterstützung einer nachhaltigen Energieversor-
gung und Steigerung der Wertschöpfung beizutragen, 

S  Bürgerengagement, Ehrenamt und Gemeinschaftsleben 
als Entwicklungspotenzial für die Umsetzungsprojekte 
und die Zukunft zu fördern sowie 

S  die gemeinsamen Entwicklungsstrategien wirtschaftlich 
realisieren und nachhaltig betreiben zu können.

Ausgewählte Instrumente der 
Ländlichen Entwicklung
Integrierte Ländliche Entwicklung
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Flurneuordnung

Ein kraftschub für den ländlichen Raum – so werden seine 
wirtschaftskraft gestärkt und seine Strukturen verbessert

Der ländliche Raum Bayerns ist einzigartig: Er bietet den 
Menschen hohe Lebensqualität, seine gepflegte, abwechs-
lungsreiche Kulturlandschaft prägt das Gesicht unseres 
Landes. Beides – die Lebensqualität und die Kulturland-
schaft mit ihren wertvollen Lebensräumen – sind eng mit 
der bäuerlichen Land- und Forstwirtschaft verbunden. Nur 
wenn es gelingt, Wiesen, Äcker und Wälder nachhaltig zu 
bewirtschaften, werden sich diese Werte auf Dauer sichern 
lassen. Die Flurneuordnung kann wirksam dazu beitragen.

Knapp zwei Drittel der bayerischen Bevölkerung leben im 
ländlichen Raum, d.h. landwirtschaftlich geprägte Ge-
biete sind auch Wirkungsraum für Handel, Gewerbe und 
Dienstleistung. Darüber hinaus bietet der ländliche Raum 
die Grundlage für die touristische Entwicklung Bayerns. 
Seine Attraktivität ist ein wichtiger Standortfaktor für die 
Ansiedlung von Unternehmen. Allerdings: Stillstand würde 
auch im ländlichen Raum Rückschritt bedeuten. 
Er muss weiter in die Zukunft entwickelt werden, ohne sei-
nen Grundcharakter zu verändern. Mit der Flurneuordnung 
stellt sich die ländliche Entwicklung dieser Aufgabe. Dieses 
Verfahren trägt dazu bei

S  Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Landwirt-
schaft zu verbessern, 

S  die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaus-
haltes zu erhalten und auszubauen, 

S  die natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser und 
Luft zu schützen sowie 

S  den notwendigen Ausbau der Infrastruktur zu unterstützen. 

Die Flurneuordnung ist ein bewährtes und wirksames Inst-
rumentarium, um die Kulturlandschaft nachhaltig zu ent-
wickeln. Auf der Grundlage des Flurbereinigungsgesetzes 
bietet die Ländliche Entwicklung damit fachliche, organi-
satorische, rechtlich gesicherte und finanzielle Hilfen für

S  eine flächendeckende Neuordnung des Grundeigentums, 
S  die Durchführung von Bau- und Gestaltungsmaßnah-

men, 
S  die Verkehrserschließung und die Infrastruktur sowie 
S  wasserwirtschaftliche Maßnahmen sowie Maßnahmen 

des Bodenschutzes, des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege. 

Um ein Flurneuordnungsverfahren einleiten zu können, 
müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Das Vorhaben 
muss mit den Trägern öffentlicher Belange, also den Be-
hörden, Verbänden und Kommunen, abgestimmt werden, 
und bei Landwirten und Grundeigentümern muss ein brei-
ter Konsens bestehen, am Verfahren mitzuwirken. Grundei-
gentümer und Kommunen werden schon im Vorfeld eines 
Verfahrens umfassend informiert und unterstützt um ge-
meinsam die Ziele des Verfahrens klar definieren zu können. 

Die Flurneuordnung steht in Bayern in der Tradition des 
Bayerischen Genossenschaftsprinzips. Die beteiligten 
Grundeigentümer bilden die Teilnehmergemeinschaft, 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und überneh-
men verantwortlich die Planung und Durchführung der 
Projekte. Das heißt, eine umfassende Beteiligung der Bür-
ger ist nicht nur seit langem geübte Praxis, sondern auch 
gesetzlich verankert.
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Dorferneuerung

Lebensqualität steigern, Entwicklung fördern – so werden 
dörfer fit für die Zukunft

Die Dorferneuerung dient der nachhaltigen Verbesserung der 
Lebens-, Wohn-, Arbeits- und Umweltverhältnisse. Die Dörfer 
und Gemeinden sollen damit vor dem Hintergrund der aktu-
ellen Herausforderungen – insbesondere des demografischen 
Wandels, des Strukturwandels in der Landwirtschaft und der 
Energiewende - auf künftige Erfordernisse vorbereitet werden.

Dabei wird eine intensive Beschäftigung der Bürgerinnen 
und Bürger mit ihrem Lebensraum angestrebt und selbst-
verantwortliches Handeln auf dörflicher und gemeindlicher 
Ebene angeregt.

Durch die Dorferneuerung sollen
S  die örtlichen Rahmenbedingungen für die Landwirt-

schaft verbessert, 
S  das Bewusstsein für die dörfliche Lebenskultur, den 

heimatlichen Lebensraum, die Nahversorgung sowie die 
Bereitschaft zur Zusammenarbeit in der Region vertieft, 

S  die ökonomischen, ökologischen, sozialen und kulturel-
len Potentiale der ländlichen Räume gestärkt, 

S  die Innenentwicklung der Dörfer und der sparsame 
Umgang mit Grund und Boden gefördert,

S  der eigenständige Charakter ländlicher Siedlungen und 
die Kulturlandschaft erhalten sowie 

S  Beiträge zum Klimaschutz, zur Energiewende und zur 
Anpassung an den Klimawandel geleistet werden. 

Diese Aufgaben erfordern Geld und Personal. Doch viele  
ländliche Kommunen können weder das Eine noch das 

Andere allein aufbringen. Deshalb gibt es das Bayerische 
Dorfentwicklungsprogramm. Mit ihm unterstützt der Frei-
staat Bayern die Gemeinden. Dörfern mit bis zu 2.000 Ein-
wohnern steht ein breit gefächertes Dienstleistungspaket 
zur Verfügung. Konkret umfasst das Bayerische Dorfent-
wicklungsprogramm folgende Leistungen:

S  Öffentliche und private Maßnahmen im baulich-gestal-
terischen und ökologischen Bereich 

 – Planungen und Konzepte 
 – Gestaltung von Straßen und Plätzen 
 – Energiewende voranbringen 
 – Erschließung von landwirtschaftlichen Hofstellen 
 – dorfgerechte Ausstattung mit Kultur-, Freizeit- und  

 Erholungseinrichtungen 
 – Sanierung und naturnahe Gestaltung von 
       Fließgewässern und Dorfweihern 
 – Ortsein- und Durchgrünung 
 – Verringerung der Hochwassergefahr für den Ortsbereich 
 – Sanierung, Umnutzung und Revitalisierung dörflicher      

   Bausubstanz 

S  Maßnahmen im ökonomischen Bereich 
 –  Erwerb und Verwertung von Gebäuden im   

Zusammenhang mit Bodenordnungsmaßnahmen 
 –  Erwerb und Verwertung von Grundstücken und  

 Gebäuden im Zusammenhang mit Maßnahmen zur  
 Innenentwicklung 

 –  Wiederbelebung und Umnutzung von leerstehender  
 Bausubstanz 

 –  Verbesserung der Nahversorgung 

S  Maßnahmen im sozialen und kulturellen Bereich 
 –  Seminare und Aktionen, die Information, Bildung und  

 Motivation der Bürger fördern 
 –  Unterstützung von Initiativen 
 –  dorfgerechte Einrichtungen zur Förderung der 
  Gemeinschaft 
 – Errichtung und Renovierung von Kleindenkmälern,  

 Bildstöcken, Brunnen, Backöfen 
 –  Erhaltung und Wiederherstellung von kulturhistorisch  

 wertvollen Garten- und Freiflächen 
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Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz
Falkenberger Str. 4 · 95643 Tirschenreuth
Telefon 0 96 31 79 20 - 0 · Fax 0 96 31 79 20 - 601
poststelle@ale - opf.bayern.de
www.landentwicklung.bayern.de

Ländliche Entwicklung in Bayern


